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biefeS 93efd^tuffe§ wirb bie Unterftütjung bei Kürzung
ber SlrbeitSzeit (teilweifer SlrbeitSlofigfeit) auf SRitte
Slpril aufgehoben, ©benfo werben bie BetriebSinbaber
oon ber S8eitrag§pfïi<f)t an bie Kofien ber SlrbeitSlofen»
unterftütjungen auf SRitte Slpril befreit. ©S fatten aucf)
bie Seiftungen ber ©olibaritätSfonbS für bie nach SRitte

Slpril 1924 eintretenben UnterftützungSfäße babin. Sa=
mit ift nun ber SRoment gelommen, 'wo über bie 3n>ecl=

beftimmung ber nicht sur Berwenbung gelangten bittet
ber ©olibaritätSfonbS entfdfieben werben ïann. Ser
©ntfcheib hierüber ftet)t ju für BerbanbSfonbS ben 93er=

bänben, für bie fanton aten gonbS ben KantonSregie»
rungen, für bte ©emeinbefonbs ben ©emeinbebef)örben,
mo ber Canton ben ©enteinben baS BerfügungSredEß
übertragen fjat.

BeitragSpftic£)ten, bie oor SRitte Slpril 1924 ent»

ftanben finb, müffen noch erfüllt werbon. SieS gilt
aud) für fireitige gälte, in benen ber ©ntfcheib erft nad)
btefem ßeitpunft gefaßt mirb. Sa bie oor SRitte Slpril
entftanbenen Berpflidlßungen oorbebalten bleiben unb ba
bie fRechnungSfießung ber Kantone anter ftd^ unb an bie
Berbänbe über ausbezahlte SlrbeitSlofenunterftütjungen
innert fünf SRonaten nach bem UnterftühungSmonat ju
erfolgen bat fo mirb bie befinitioe ©ntlafiung ber Be=

triebSinbaber unb Berbänbe erft nach biefer 3eit erfolgen.
Sie Sauer ber Unterftütjung bei gänzlicher SlrbeitS»

tofigfeit, bie im ©rmeffen ber fantonalen Bel)örben ftebt
mirb burdb ben neuen BunbeSratSbefdblufj auf maximal
120 Sage innert ;gabreSftift begrenzt.

Surch biefe beiben furz ffizzierten Befdjlüffe oer»
fcbrolnbet ein weiteres ©lieb in ber Kette ber SRajj»
nahmen z«ï Krifenbefämpfung. Ser ©ntwurf eineS

BunbeSgefetjeS über bte ©uboentionterung ber SlrbeitS»

lofeuoerftcherungSlaffen, burdb ben bie SlrbeitSlofen oer»
ftcijerung gefördert werben fofl, liegt gegenwärtig bei
ben eibgenöffifdben Släten.

Die Cage des ürbeifswarktes im februar 1924.
(Sortefponbenj.)

©ntfprechenb ber Befferung ber gaßreSzeit bat bie

Slrbeitslofigleit im Saufe beS SRonatS gebruar tetdbt ab»

genommen. Stach ben ftatiftifdhen ©rbebungen beS eibge»

nöffifdben SlrbeitSamteS ift bie 3«bl ber g äns ti <f) 31 r»
beitSlofen im Saufe beS SRonatS um 1360 gefunfen.
©ie betrug auf SRonatSenbe noch 27,120, wooon 24,277
männliche (3lbnabme 1083) unb 2843 weibliche (916=

nähme 277) SlrbeitSlofe unb entfprictjt nod} 27,2 % beS

im gebruar 1922 mit 99,541 ißerfonen oerzeidEjneten

.jpöchfiftanbeS. Sie 3lbnabme oerteilt fich auf folgenbe
Berufsgruppen ; Ungelerntes ißerfonal (510), £>erfteflung
oon bauten unb Bauftoffen, SRalerei (481), SanbmitU
fchaft, ©ärtnerei (202), fpausßalt (174), Uhreninbuftrie,
Bijouterie (122), Sejctilinbufirie (95), SebenS» unb @e»

nufjmittel (62), Befteibungsgewerbe, Seberinbuftrie (54),
SRetafl», SRafcbinen» unb eteftrotecbnifd)e gnbuflrie (51),

gtaphifdheS ©ewerbe, tßapierinbufirie (50), gorftmirtfchaft,
giftherei (49), £>olz» unb ©laSbearbeitung (30), Ber»
fehrSbienft (27), Bergbau, Sorfgräberei (5).

©ine 3aaabme würbe tn folgenben ©ruppen feftge»

fteßt : $otelinbuftrie, ©aftwirtfcbaftSaewerbe (352), £>an=
bei unb Berwaltung (112), freie unb gelehrte Berufe (56),
dtjemifdEje gnbufitie (32).

Stach Kantonen georbnet zeigt fief) bieSmal bie gröfjte
3lbnabme, mit total 308 ißerfonen im Kanton @t.
©allen, wobei fich biefelbe auf folgenbe BerufSgrup»
pen oerteilt: fperfteßung oon Bauten unb Bauftoffen,
SRalerei 148, ungelerntes ißetfonal 130, grapbifches ©e=

werbe unb ißapierinbuftrie 22, ^auShalt 17 unb Be»

fleibungSgewerbe, Seberinbuftrie 15 ißerfonen. Sippen»
Zell a/fRb- oerzeichnet eine Bermlnberung um 91 unb
Sippenzell i/fRl). um 8 ißerfonen, bie fidh auf bie

Sejtilinbuftrie unb bas Baugewerbe oerteilen. gn ben
Kantonen S hur g au, greiburg unb ©dbaffbaufen hat
bie gänzliche SlrbeitSlofigfett um tnSgefämt 102 ißerfonen
Zugenommen.

Sie gabt t>er StotftanbSarbeiter hat fich um
556 oerminbert unb betrug ©nbe gebruar noch total
6174. Slucf) bie 3al)l ber tatfädf)licb Befchäfti»
gungSlofen ift um 804 zurüefgegangen. Stuf SRonatS»
énbe würben 20,946 gezählt, baoon waren 18,103
SRänner (Slbnabme 528) unb 2843 grauen (Slbnahme 276).

Sagegen hat bie 3afß ber unterftütjten gänzlich Sir»

beitSlofen um 189 zugenommen unb betrug 5135 ißer»
fönen, ©ie umfaßte 4704 Sßlänner (3unahme 189) unb
431 grauen, ©egenüber bem ©nbe gebruar 1923 mit
56,057 Unterftüt)ten oerzeichneten |>ö^ftftanb entfpridht
ber ©tanb auf ©nbe gebruar 1924 noch 9.2 °/o.

Sie 3abl ber teilweife SlrbeitSlofen betrug
auf SRonatSenbe 11,985 ober nodj 12,6 % beS ©nbe
Slpril 1921 mit inSgefamt 95,374 ißerfonen oerzeidhne»
ten £wd)ftftanbeS. Sludh bie SeilarbeitSlofigfeit bat fich
im Saufe beS SRonatS um 676 ißerfonen oerminbert.

©ine Slbnabme oerzeicljnen folgenbe Berufsgruppen :

SRetaß», SRafchinen unb eleftrotechnifdbe gnbuftrie (293),
BefleibungSgewerbe, Seberinbuftrie (186), Uhreninbuftrie,
Bijouterie (181), SebenS» unb ©enu^mittel (168), unge»
lernteS ißerfonal (109), chemifdlje gnbuftrte (52), ^»er=

fteßung oon Bauten unb Bauftoffen, SRalerei (33),
Sanbwirtfdhaft, ©ärtnerei (5), Çolz» unb ©laSbearbei»

tung (5), |>anbel unb Berwaltung (4).
©ine 3unabme würbe in folgenben ©ruppen feftge»

fteßt: Sejtilinbufirie (318), grapljifcheS ©ewetbe, tßapier»
inbuftrie (28), gorftwirtfehaft, giftherei (16).

©efamtzabl ber Betroffenen: Saufe beS
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dieses Beschlusses wird die Unterstützung bei Kürzung
der Arbeitszeit (teilweiser Arbeitslosigkeit) auf Mitte
April aufgehoben. Ebenso werden die Betriebsinhaber
von der Beitragspflicht an die Kosten der Arbeitslosen-
Unterstützungen auf Mitte April befreit. Es fallen auch
die Leistungen der Solidaritätsfonds für die nach Mitte
April 1924 eintretenden Unterstützungsfälle dahin. Da-
mit ist nun der Moment gekommen, wo über die Zweck-
bestimmung der nicht zur Verwendung gelangten Mittel
der Solidaritätsfonds entschieden werden kann. Der
Entscheid hierüber steht zu für Verbandsfonds den Ver-
bänden, für die kantonalen Fonds den Kantonsregie-
rungen, für die Gemeindefonds den Gemeindebehörden,
wo der Kanton den Gemeinden das Verfügungsrecht
übertragen hat.

Beitragspflichten, die vor Mitte April 1924 ent-
standen sind, müssen noch erfüllt werden. Dies gilt
auch für streitige Fälle, in denen der Entscheid erst nach
diesem Zeitpunkt gefällt wird. Da die vor Mitte April
entstandenen Verpflichtungen vorbehalten bleiben und da
die Rechnungsstellung der Kantone unter sich und an die
Verbände über ausbezahlte Arbeitslosenunterstützungen
innert fünf Monaten nach dem Unterstützungsmonat zu
erfolgen hat. so wird die definitive Entlastung der Be-
triebsinhaber und Verbände erst nach dieser Zeit erfolgen.

Die Dauer der Unterstützung bei gänzlicher Arbeits-
losigkeit, die im Ermessen der kantonalen Behörden steht,
wird durch den neuen Bundesratsbeschluß auf maximal
120 Tage innert Jahresfrist begrenzt.

Durch diese beiden kurz skizzierten Beschlüsse ver-
schwindet ein weiteres Glied in der Kette der Maß-
nahmen zur Krisenbekämpfung. Der Entwurf eines

Bundesgesetzes über die Subventionierung der Arbeits-
losenversicherungskassen, durch den die Arbeitslosen ver-
sicherung gefördert werden soll, liegt gegenwärtig bei
den eidgenössischen Räten.

vîî Lage ties Mbettsmarkttt im februar iyza.
(Korrespondenz.)

Entsprechend der Besserung der Jahreszeit hat die

Arbeitslosigkeit im Laufe des Monats Februar leicht ab-

genommen. Nach den statistischen Erhebungen des eidge-
nössischen Arbeitsamtes ist die Zahl der gänzlich Ar-
beitslosen im Laufe des Monats um 1360 gesunken.
Sie betrug auf Monatsende noch 27,120, wovon 24,277
männliche (Abnahme 1083) und 2843 weibliche (Ab-
nähme 277) Arbeitslose und entspricht noch 27,2 °/g des

im Februar 1922 mit 99,541 Personen verzeichneten
Höchststandes. Die Abnahme verteilt sich auf folgende
Berufsgruppen; Ungelerntes Personal (510), Herstellung
von Bauten und Baustoffen, Malerei (481), Landwirt-
schaft, Gärtnerei (202), Haushalt (174). Uhrenindustrte,
Bijouterie (122), Textilindustrie (95). Lebens- und Ge-

nußmittel (62), Bekleidungsgewerbe, Lederindustrie (54),
Metall-, Maschinen- und elektrotechnische Industrie (51),

graphisches Gewerbe, Papierindustrie (50), Forstwirtschaft,
Fischerei (49), Holz- und Glasbearbeitung (30), Ver-
kehrsdienst (27), Bergbau, Torfgräberei (5).

Eine Zunahme wurde in folgenden Gruppen festge-

stellt: Hotelindustrie, Gastwirtschastsgewerbe (352), Hau-
del und Verwaltung (112), freie und gelehrte Berufe (56),
chemische Industrie (32).

Nach Kantonen geordnet zeigt sich diesmal die größte
Abnahme, mit total 308 Personen im Kanton St.
Gallen, wobei sich dieselbe auf folgende Berufsgrup-
pen verteilt: Herstellung von Bauten und Baustoffen,
Malerei 148, ungelerntes Personal 130, graphisches Ge-
werbe und Papierindustrie 22, Haushalt 17 und Be-
kleidungsgewerbe, Lederindustrie 15 Personen. Appen-
zell a/RH. verzeichnet eine Verminderung um 91 und
Appenzell i/RH. um 8 Personen, die sich auf die

Textilindustrie und das Baugewerbe verteilen. In den
Kantonen Thur g au, Freiburg und Schaffhausen hat
die gänzliche Arbeitslosigkeit um insgesamt 102 Personen
zugenommen.

Die Zahl der Notstandsarbeiter hat sich um
556 vermindert und betrug Ende Februar noch total
6174. Auch die Zahl der tatsächlich Beschäfti-
gungslosen ist um 804 zurückgegangen. Auf Monats-
ende wurden 20,946 gezählt, davon waren 18,103
Männer (Abnahme 528) und 2843 Frauen (Abnahme 276).

Dagegen hat die Zahl der unterstützten gänzlich Ar-
beitslosen um 189 zugenommen und betrug 5135 Per-
sonen. Sie umfaßte 4704 Männer (Zunahme 189) und
431 Frauen. Gegenüber dem Ende Februar 1923 mit
56,057 Unterstützten verzeichneten Höchststand entspricht
der Stand auf Ende Februar 1924 noch 9.2 "/<>.

Die Zahl der teilweise Arbeitslosen betrug
auf Monatsende 11,985 oder noch 12,6 V» des Ende
April 1921 mit insgesamt 95,374 Personen verzeichne-
ten Höchststandes. Auch die Teilarbeitslosigkeit hat sich

im Laufe des Monats um 676 Personen vermindert.
Eine Abnahme verzeichnen folgende Berufsgruppen:

Metall-, Maschinen und elektrotechnische Industrie (293).
Bekleidungsgewerbe, Lederindustrie (186), Uhrenindustrie,
Bijouterie (181), Lebens- und Genußmittel (168), unge-
lerntes Personal (109), chemische Industrie (52), Her-
stellung von Bauten und Baustoffen, Malerei (33),
Landwirtschaft, Gärtnerei (5). Holz- und Glasbearbei-
tung (5), Handel und Verwaltung (4).

Eine Zunahme wurde in folgenden Gruppen festge-
stellt: Textilindustrie (318), graphisches Gewerbe, Papier-
industrie (28), Forstwirtschaft, Fischerei (16).

Gesamtzahl der Betroffenen: Im Laufe des
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SJtonatS Februar 1924 ift bie 3agl ber betroffenen
(gänjlicg unb teilroeife SlrbeitSlofe) um 2036 gefunfen
unb betrug nod) 39,105.

ÎSrouifotijtfi beniiUigte Bauten.
(Sorrefpotibenä.)

®ie Saupoltjetbegorbett gaben oft bie fjrage p ent»
Reiben, ob ein bau nacg ben beftegenben Sorfdgriften
(3lbfianb oon ©trafje, Sadgbargrenje unb SacgbargauS;
^euergefägrlicgfeit oon'^oljbauten; borbauten gegen ober
in bie ©trage ufro.) einfacg abplegnen ober als fog.
„ißrooiforium" p beroißigen fei. über bie KriegSjeit
mugte man j. b. notgebrungen f)ie unb ba Sleirioieg»
unb ©cgroetneftäße beroißigen, bie nacg ben Saupolijei»
oorfdgriften nidgt möglich geroefen mären.

Senn man bie Sauoorfdgriften finngemäg auslegt
unb eine geroiffe Seroeglicgfeit ber ftarren ißaragrapgen
oermeiben miß, begilft man fidg in folgen Raiten mit
bem ißrooiforiutn. ©o lange bie Dffentlicgfeit unb bie
prioaten 3lnftöger nichts bagegen etnroenben, fann man
bem SiegenfcgaftSbefiger auf „3ufegen gin" entgegen»
fommen.

£auptfadge ift aber, bag man biefe ißrooiforien nidgt
au§ ben 3lugen oerliert unb bamit nicgt beim Siegen»
fcgaftSbefiger ober namentlicg bei beffen fpöterem Sacg»
folger Den ©lauben auffommen lägt, bie Saute fei „auS
Sedgt erroacgfen" unb föntie bemnacg riic^t megr roiber»
rufen roerben. Seifpie'e bemeifen, bag man auf amt
liefen Stellen, mo bie ißerfonen eben aueg roedgfeln fönnen,
foldge ©adgen mit ben jagten überfiegt, roaS bei ©j»
propriationen ufro. fogar pm materieflen ©egaben ber
öffentlicgfeit roerben !ann. 3lucg ber Käufer einer Sie»

genfdgaft fann im guten ©tauben fein, eS ganble fidg
nidgt um teilroeife auf jeberjeit roiberrufbare bauten.

Ilm Drbnung p fdgaffen unb bauernb ben Serecg-
tiojten baran p erinnern, bag eS fidg eben um ein f3ro=
oiforium ganbelt, fotlten in ben Sauorbnungen ent»

fpredgenbe Sefiimmungen aufgenommen unb $agreSge=
bügren für bie Seroißigungen eingeführt roerben. ©olege
Sorfdgriften fönnen etroa lauten:

1. gür oorübergegenbe (prooiforifdge) Sauten fann
ber ©emeinberat Slbroeicgungen oon ber Sauorbnung
geftatten, foroeit nidgt gefunbgeitS» unb feuerpolijeilidge
Südffidgten entgegenftegen. geuerftätten finb unter aßen

llmftänben anpjetgen.
2. $ür Srfteüung oon Saugütten, bie nur roägrenb

ber SluSfügrung eines SaueS sum ©cguge ber bort be=

fdgäftigten Arbeiter ober pr Slufberoagrung oon Serf»
gefdgirr benügt roerben, bebarf eS feiner befonberen Se»

roißigung. 3mmergin gelten audg für fie bie Sorfdgriften
für ffeuerftätten.

3. gür oorübergegenbe Sauten roirb bie Seroifligung
nur auf bie ®auer eineS 3lmtSjagreS erteilt. Sor 316=

lauf fann bie grift in gleidger Seife erneuert roerben.
®te QagreSgebügr beträgt 1—5 $r.

4. Sorübergegenbe Sauten, bie oor 3nfrafttreten tiefer
Seftimmungen auf unbeftimmte ßeit beroißigt rourben,
müffen innert einem $agre befeitigt roerben, trenn nidgt
im ©inne beS oorgergegenben 3lbfngeS eine neue Se»

roißigung erroirft roirb.
9Jlit folegen Sorfdgriften unb einer genauen Kontrofle

roirb jeber 3roeifel begoßen. ®a erfagrungSgemäg nur
oereinjelte SiegenfcgaftSbefiger redgtjeitig an bie (Erneuerung
benfen, roirb man einem Seamten 3luftrag erteilen, je»

roeilS oor ©nbe beS SlmtSfagreS bie Sifte btefer prooi»
forifdg beroifligten Sauten buregpfegen unb nötigerroeife
etnjelne ißrooiforien bagin unterfuegen, ob fie nocg nötig
unb gut untergalten finb. So nidgtS im Sege ftegt,

roirb bie Saupolijeibegörbe bte bisgerigen i)3rooiforien
roeitergin beroißigen, fofern ber Seredgtigte bte $agreS»
gebügr entridgtet.

©erabe letztere roirb gie unb ba einen SiegenfdgaftS»
befiger bap bringen, bag er auf überftüffig geroorbene
Sauten (j. S. KriegS=©dgroeineftäße unb bergleidgen)
fretroißig oerjidgtet unb fte abbriegt; bamit gat ein „3luS=
nagmepftanb" aufgegört unb bie Sauoorfcgriften treten
triebet unbefegränft in igre Sirffamfeit. ©ine ©emetnbe
oon über 10,000 ©inroognern mit teilroeife ftäbtifdger Sau»
art gat über 100 foldger tßrooiforien. 3ebe§ Qagr
fommen einige neue ginp unb gegen etroa gletdgotel ab.
©in Käufer einer foldgen Stegenfcgaft roirb alfo, trenn
er eS nidgt fonft fdgon roeig, fpäteftenS innert einem 3agr
erfagren, bag ein Seil feiner Sauten nur auf 3ufegen
gin beroißigt rourben ; er fönnte alfo ben Setfäufer nocg
gaftbar maegen für aßfäßig unrichtige 3lngaben ober
für Serfdgroeigen roidgtiger Satfacgen. 3ebenfaßS laffen
fieg folege 3lnftänbe innert einem 3<igr leicgter regeln,
als trenn erft nacg längerer 3«ü jufäßig auf btefeS
ißrooiforium gingeroiefen roirb, nadgbem eS ein Sacgfolger
im guten ©lauben als p Sedgt beftegenbe Saute be»

nügt unb befeffen gat. ©in weiterer Sorteil beftegt barin,
bag auS foldgen tßrooiforien, roie eS fdgon öfters oor»
fam, nidgt mit ber 3eit etroaS ganj anbereS entftegen
fann. ©troa perft ein 3lngängebadg, bann ©tügen ba»

runter, fpäter ein Sattenoerfdglag pr Slbfdgliegung oon
|tolj ufro., bann eine Sretterroanb, enblicg eine gemauerte
Sanb, mit fjenftern für eine Serfftatt, Safcgfücße ufro.
©oldge unb ägntidge „Setroanblungen" fommen tatfädglidg
fdgon oor, roaS böfe ülnftänbe jroifcgen ben Utadgbarn

pr gotge gaben fann ©in jägrltdg gegen eine ©ebügr
p erneuernbeS ^rooiforten lägt roogl foltge Unplägig»
fetten nidgt auffommen. „Segret ben Slnfängen!" gilt
audg in foldgen Saufragen. Seit bie ©tabtgemeinbe bie
eben genannten Sorfdgriften ganbgabt, gat fie etnerfettS
bie üDtöglicgfeit, begrünbete SluSnagmen auf 3ufegen gin
ju beroißigen, anberfeits bie ©eroiggeit, bag eS eben

für immer ißrooiforien bleiben, bie jeberjeit ogne 3ln=
ftanb aufgegoben roerben fönnen, roenn bie ïïtotroenbig»
feit hiefür fidg geltenb madgen foßte. 3lnftänbe irgenb»
roelcger 3lrt famen innert 10 hagren nidgt oor, fo bag
man fagen fann, biefe Regelung gäbe fidg beroägrt.

9er 6(Jraeijtri|(9e Banmeiftcr»Betlianii.
(Sotrefponbetts.)

®em foeben erfdgienenen QagreSberidgt für 1923
ift p entnegmen, bag bie 26. SeridgtSperiobe beS Ser»
banbeS trog ber unfiegeren politifdgen unb roirtfcgaftlidgen
Seitlage oereinjelte Sidgtblicfe aufroeift, bie an eine beffere
3ufunft glauben laffen.

Sägrenb baS $äg* 1922 für bie S au tätigfeit
nocg ein $agr fdgroerfter KrifiS roar, bradgte baS Qtagr
1923 an oetfegiebenen Drten oermegrte Sefdgäftigung.
®er ^auptanteil an ber teilroeifen Selebung ber Sau»
tätigfeit entfäßt auf ben Sog nun gSb au. ©ein oößiger
©tißftanb roägrenb ber KrtegSjagre gat in einjelnen
©täbten einen 3fuSfaß pr golge gegabt, ber bei 3«=
nagme ber SeoölferungSpgl auf bem SognungSmarft
eine geroiffe Spannung oerurfaegt gat, bie jebodg längft
oerfdgrounben roäre, ioenn man auf btefem ©ebiet ber
Segel beS freien ©ptelS oon 3lngebot unb Sa^frage
nicht aflp ftarfe Ueffeln angelegt gätte unb baburdg im
Slugenblicf, roo bte ©elbentroertung einfegte ben ißreiS»
auSgleicg nidgt geroaltfam unterbunben gätte. ®er Sog»
nungSbau berugt aber geute nocg auf burdgauS fünftlidger
©runblage, in bem bie ®ifferen§ jroifdgen bem ©rtragS»
roert ber SorfriegSgäufer unb ben neu erfteßten Sog»

Nr. b2 M«str. fchw-t, Yandw Zàug („Meisterblatt^

Monats Februar 1924 ist die Zahl der Betroffenen
(gänzlich und teilweise Arbeitslose) um 2036 gesunken
und betrug noch 39,105.

Provisorisch bewilligte Booten.
(Korrespondenz.)

Die Baupolizeibehörden haben oft die Frage zu ent-
scheiden, ob ein Bau nach den bestehenden Vorschriften
(Abstand von Straße, Nachbargrenze und Nachbarhaus;
Feuergefährlichkeit von Holzbauten; Vorbauten gegen oder
in die Straße usw.) einfach abzulehnen oder als sog.
„Provisorium" zu bewilligen sei. über die Kriegszeit
mußte man z. B. notgedrungen hie und da Kleinvieh-
und Schwsineställe bewilligen, die nach den Baupolizei-
Vorschriften nicht möglich gewesen wären.

Wenn man die Bauvorschriften sinngemäß auslegt
und eine gewisse Beweglichkeit der starren Paragraphen
vermeiden will, behilft man sich in solchen Fällen mit
dem Provisorium. So lange die Öffentlichkeit und die
privaten Anstößer nichts dagegen einwenden, kann man
dem Liegenschaftsbesitzer auf „Zusehen hin" entgegen-
kommen.

Hauptsache ist aber, daß man diese Provisorien nicht
aus den Augen verliert und damit nicht beim Liegen-
schaftsbesitzer oder namentlich bei dessen späterem Nach-
folger den Glauben aufkommen läßt, die Baute sei „aus
Recht erwachsen" und könne demnach nicht mehr wider-
rufen werden. Beispiele beweisen, daß man auf amt
lichen Stellen, wo die Personen eben auch wechseln können,
solche Sachen mit den Jahren übersieht, was bei Ex-
propriationen usw. sogar zum materiellen Schaden der
Öffentlichkeit werden kann. Auch der Käufer einer Lie-
genschaft kann im guten Glauben sein, es handle sich

nicht um teilweise auf jederzeit widerrufbare Bauten.
Um Ordnung zu schaffen und dauernd den Berech-

tigten daran zu erinnern, daß es sich eben um ein Pro-
visorium handelt, sollten in den Bauordnungen ent-
sprechende Bestimmungen aufgenommen und Jahresge-
bühren für die Bewilligungen eingeführt werden Solche
Vorschriften können etwa lauten:

1. Für vorübergehende (provisorische) Bauten kann
der Gemeinderat Abweichungen von der Bauordnung
gestatten, soweit nicht gesundheits- und feuerpolizeiliche
Rücksichten entgegenstehen. Feuerstätten sind unter allen
Umständen anzuzeigen.

2. Für Erstellung von Bauhütten, die nur während
der Ausführung eines Baues zum Schutze der dort be-

schäftigten Arbeiter oder zur Aufbewahrung von Werk-
geschirr benützt werden, bedarf es keiner besonderen Be-
willigung. Immerhin gelten auch für sie die Vorschriften
für Feuerstätten.

3. Für vorübergehende Bauten wird die Bewilligung
nur auf die Dauer eines Amtsjahres erteilt. Vor Ab-
lauf kann die Frist in gleicher Weise erneuert werden.
Die Jahresgebühr beträgt 1—5 Fr.

4. Vorübergehende Bauten, die vor Inkrafttreten dieser

Bestimmungen auf unbestimmte Zeit bewilligt wurden,
müssen innert einem Jahre beseitigt werden, wenn nicht
im Sinne des vorhergehenden Absatzes eine neue Be-
willigung erwirkt wird.

Mit solchen Vorschriften und einer genauen Kontrolle
wird jeder Zweifel behoben. Da erfahrungsgemäß nur
vereinzelte Liegenschaftsbesitzer rechtzeitig an die Erneuerung
denken, wird man einem Beamten Auftrag erteilen, je-
weils vor Ende des Amtsjahres die Liste dieser prooi-
sorisch bewilligten Bauten durchzusehen und nötigerweise
einzelne Provisorien dahin untersuchen, ob sie noch nötig
und gut unterhalten sind. Wo nichts im Wege steht,

wird die Baupolizeibehörde die bisherigen Provisorien
weiterhin bewilligen, sofern der Berechtigte die Jahres-
gebühr entrichtet.

Gerade letztere wird hie und da einen Liegenschafts-
besitzer dazu bringen, daß er auf überflüssig gewordene
Bauten (z. B. Kriegs-Schweineställe und dergleichen)
freiwillig verzichtet und sie abbricht; damit hat ein „Aus-
nahmezustand" aufgehört und die Bauvorschriften treten
wieder unbeschränkt in ihre Wirksamkeit. Eine Gemeinde
von über 10,000 Einwohnern mit teilweise städtischer Bau-
art hat über 100 solcher Provisorien. Jedes Jahr
kommen einige neue hinzu und gehen etwa gleichviel ab.
Ein Käufer einer solchen Liegenschaft wird also, wenn
er es nicht sonst schon weiß, spätestens innert einem Jahr
erfahren, daß ein Teil seiner Bauten nur auf Zusehen
hin bewilligt wurden; er könnte also den Verkäufer noch
haftbar machen für allfällig unrichtige Angaben oder
für Verschweigen wichtiger Tatsachen. Jedenfalls lassen
sich solche Anstünde innert einem Jahr leichter regeln,
als wenn erst nach längerer Zeit zufällig auf dieses
Provisorium hingewiesen wird, nachdem es ein Nachfolger
im guten Glauben als zu Recht bestehende Baute be-
nützt und besessen hat. Ein weiterer Vorteil besteht darin,
daß aus solchen Provisorien, wie es schon öfters vor-
kam, nicht mit der Zeit etwas ganz anderes entstehen
kann. Etwa zuerst ein AnHängedach, dann Stützen da-
runter, später ein Lattenverschlag zur Abschließung von
Holz usw., dann eine Bretterwand, endlich eine gemauerte
Wand, mit Fenstern für eine Werkstatt, Waschküche usw.
Solche und ähnliche „Verwandlungen" kommen tatsächlich
schon vor, was böse Anstünde zwischen den Nachbarn
zur Folge haben kann Ein jährlich gegen eine Gebühr
zu erneuerndes Provisorien läßt wohl solche Unzuläßig-
leiten nicht aufkommen. „Wehret den Anfängen!" gilt
auch in solchen Baufragen. Seit die Stadtgemeinde die
eben genannten Vorschriften handhabt, hat sie einerseits
die Möglichkeit, begründete Ausnahmen auf Zusehen hin
zu bewilligen, anderseits die Gewißheit, daß es eben

für immer Provisorien bleiben, die jederzeit ohne An-
stand aufgehoben werden können, wenn die Notwendig-
keit hiefür sich geltend machen sollte. Anstünde irgend-
welcher Art kamen innert 10 Jahren nicht vor, so daß
man sagen kann, diese Regelung habe sich bewährt.

Der Schweizerische Bmmeister-VeriiMd.
(Korrespondenz.)

Dem soeben erschienenen Jahresbericht für 1923
ist zu entnehmen, daß die 26. Berichtsperiode des Ver-
bandes trotz der unsicheren politischen und wirtschaftlichen
Weltlage vereinzelte Lichtblicke aufweist, die an eine bessere

Zukunft glauben lassen.
Während das Jahr 1922 für die Bautätigkeit

noch ein Jahr schwerster Krisis war, brachte das Jahr
1923 an verschiedenen Orten vermehrte Beschäftigung.
Der Hauptanteil an der teilweisen Belebung der Bau-
tätigkeit entfällt auf den Wohnungsbau. Sein völliger
Stillstand während der Kriegsjahre hat in einzelnen
Städten einen Ausfall zur Folge gehabt, der bei Zu-
nähme der Bevölkerungszahl auf dem Wohnungsmarkt
eine gewisse Spannung verursacht hat, die jedoch längst
verschwunden wäre, wenn man auf diesem Gebiet der
Regel des freien Spiels von Angebot und Nachfrage
nicht allzu starke Fesseln angelegt hätte und dadurch im
Augenblick, wo die Geldentwertung einsetzte den Preis-
ausgleich nicht gewaltsam unterbunden hätte. Der Woh-
nungsbau beruht aber heute noch auf durchaus künstlicher
Grundlage, in dem die Differenz zwischen dem Ertrags-
wert der Vorkrtegshäuser und den neu erstellten Woh-
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